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Vorsicht Falle – unwirksame 
Einwilligung bei Operation 
durch Chefarztvertreter 

Dr. iur. E. Biermann, Nürnberg

Einwilligung des Wahlleistungs
patienten personenbezogen
Ein Patient vereinbart mit dem Kranken-
haus wahlärztliche Leistungen durch den 
Wahlarzt einer Fachabteilung; für den Fall 
der unvorhergesehenen Verhinderung des 
Wahlarztes erklärt er sich mit der Leis-
tungserbringung durch einen namentlich 
benannten ständigen ärztlichen Vertreter 
einverstanden. Der Verhinderungsfall tritt 
ein, die Leistung wird durch einen ständi-
gen ärztlichen Vertreter erbracht. Alles gut? 
Aber nur, wenn man dem Oberlandesge-
richt (OLG) Hamm1 folgen darf. Dieses ließ 
den Einwand eines Patienten nicht gelten, 
der Eingriff sei rechtswidrig gewesen, weil 
er von einem ständigen ärztlichen Vertreter 
(Beklagter zu 3) durchgeführt worden sei 
und nicht von dem Wahlarzt (Beklagter 
zu 2): „Eine Einwilligung zur Operation, 
bei der der Patient durch Absprache über 
die Person des Operateurs besonderen 
Wert auf die Durchführung gerade durch 
diesen Arzt legt, kann zwar nicht in eine 
allgemeine Einwilligung zur Operation 
durch andere Ärzte umgedeutet werden. 
… Dass es dem Kläger jedoch gerade um 
eine Operation durch den Beklagten zu 2 
gegangen ist, lässt sich dem in den Kran-
kenunterlagen befindlichen Einverständ-
niserklärungen indes nicht entnehmen. … 
Vielmehr ergibt sich sogar ausdrücklich 
aus der von ihm selbst mit der Klageschrift 

vorgelegten Wahlleistungsvereinbarung, 
dass dem Kläger ausdrücklich der Beklagte 
zu 3 als Vertreter des Chefarztes benannt 
worden ist.“ 

OLG Braunschweig – Informations-
pflicht
Das OLG Braunschweig2 sieht dies an-
ders. Folgenden Sachverhalt hatte das 
Gericht zu beurteilen:
Wegen eines behaupteten Behand-
lungsfehlers sowie wegen fehlender Ein- 
willigung macht eine Patientin Schadens-
ersatzansprüche einschließlich Schmer-
zensgeld nach einer Schilddrüsenope-
ration geltend. Die Operation hatte eine 
einseitige Stimmbandlähmung zur Folge. 
Die Patientin hatte mit dem beklagten 
Krankenhaus einen Krankenhausaufnah-
mevertrag mit schriftlicher Wahlarztver-
einbarung geschlossen. Dort wird als 
Wahlarzt der Beklagte zu 3 aufgeführt, 
als „einer seiner ständigen Vertreter“ der 
Beklagte zu 2, der den Eingriff dann auch 
durchführt. In der Wahlleistungsvereinba-
rung wird – in Übereinstimmung mit der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
– darauf hingewiesen, dass „für den Fall 
der unvorhergesehenen Verhinderung 
des Wahlarztes der jeweiligen Fachab-
teilung“ der Patient „mit der Übernahme 
seiner Aufgaben durch seine nachfolgend 
genannten ständigen ärztlichen Vertreter 

1 	 OLG Hamm, Urteil v. 02.09.2014, Az. 26 U 30/13

2 	 OLG Braunschweig, Urteil v. 25.09.2013, Az. 1 U 
24/12; dazu Walter U: juris PR – MedizinR 5/2014, 
Anm. 1 und Werthern, M: Chefärztebrief 5/2014, 
S. 5
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einverstanden“ ist. Dass und warum der 
Beklagte zu 3 verhindert war, wird der 
Patientin vor dem Eingriff allerdings nicht 
mitgeteilt. 

Das Landgericht (LG) hatte die Auffassung 
vertreten, eine „allgemeine Einwilligung“ 
in „eine Behandlung durch den nament-
lich benannten Vertreter“, den Beklagten 
zu 2, reiche „haftungsrechtlich für eine 
wirksame Einwilligung“ aus. Dem wider-
spricht das OLG.

Das OLG gibt der klagenden Patientin 
Recht, die meint, „der Eingriff sei be-
handlungsvertragswidrig“ durchgeführt 
worden, weil dieser durch den Beklagten 
zu 2 ausgeführt worden sei, ohne dass 
die dafür vertraglich vereinbarten Voraus-
setzungen des Vertretungsfalles vorlagen. 
Aufgrund dieser Verletzung des Behand-
lungsvertrages steht der Patientin gegen 
die Beklagten ein Anspruch auf Scha-
densersatz einschließlich Schmerzens-
geld zu. Zwar geht das Gericht davon 
aus, dass die Wahlleistungsvereinbarung 
wirksam getroffen wurde, jedoch hätten 
die Beklagten „nicht bewiesen, dass ein 
unvorhergesehener Verhinderungsfall … 
vorgelegen hat und – kumulativ -, dass 
die Klägerin davon rechtzeitig informiert 
worden ist.“ Das OLG ist der Auffassung, 
eine „zwingend vom Behandler einzu-
haltende Vorgabe“ – quasi eine Art ver-
traglicher Aufklärungspflicht – bestehe 
darin, „dass ein – tatsächlich bestehen-
der (!) Verhinderungsfall dem Patienten 
rechtzeitig mitgeteilt und von diesem die 
Substitution genehmigt werden müsse.“ 
Dies habe „seine Grundlage darin, dass 
– sofern der Patient keine Terminsver-
legung möchte – dadurch die vorherige  
Vertragsgrundlage einvernehmlich abge
ändert wird bzw. werden kann.“ Nun  
hatte aber die Patientin mit Unterzeich-
nung der Wahlleistungsvereinbarung und 
dem darin enthaltenen Hinweis auf die  
Leistungserbringung durch ständige ärzt‑ 
liche Vertreter bei unvorhergesehener 
Verhinderung diese Möglichkeit doch 
zumindest zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen. Dies lässt das OLG nicht gel-
ten: „Die Auffassung, dass eine vorab 
für den Verhinderungsfall erteilte Zu-
stimmung des Patienten zu einem be-
stimmten Vertreter ausreicht, die vor der 

Operation erforderliche Mitteilung des 
Verhinderungsfalls entbehrlich zu ma-
chen, ist abzulehnen. Denn die Zustim-
mung des Patienten zum Vertreter betrifft 
nur das grundsätzlich entgegengebrachte 
Vertrauen zu der Person, wodurch ver-
mieden wird, im Vertretungsfall dem 
Patienten noch eigens eine Alternative 
erstmals vorstellen zu müssen. Der Er-
klärungsgehalt der Zustimmung zu dieser 
Vertreterperson geht jedoch ohne aus-
drückliche zusätzliche Erklärung nicht so 
weit, dass angenommen werden könnte, 
der Patient verzichte damit gleichzeitig 
auf sein Recht, über den Vertretungsfall 
im Einzelnen so rechtzeitig informiert 
zu werden, dass er sich noch überlegen 
kann, ob er den ihn bereits benannten 
Vertreter in Anspruch nimmt oder lieber 
zuwarten möchte, bis der Chefarzt bzw. 
sein Abteilungsleiter wieder zur Verfü-
gung steht.“

Das OLG will offenbar zwischen der 
Möglichkeit, den Namen eines eventu-
ellen Vertreters nur zur Kenntnis zu neh-
men, und der konkreten Vereinbarung 
des Leistungserbringers differenzieren. 

Die Konsequenz nach dem OLG Braun-
schweig: Auch derjenige Patient, der eine 
wirksame Wahlleistungsvereinbarung mit 
Hinweis auf Stellvertretung durch stän-
dige ärztliche Vertreter bei unvorherge-
sehener Verhinderung unterzeichnet hat, 
hat damit nicht schon auf sein Recht ver-
zichtet, über den konkreten Vertretungs-
fall im Einzelnen später ausdrücklich 
unterrichtet zu werden, so dass er sich 
überlegen kann, ob er den benannten 
Vertreter in Anspruch nehmen oder war-
ten möchte, bis der Wahlarzt persönlich 
zur Verfügung steht. 

Was sagt der BGH? Eine solche Forde-
rung hat der Bundesgerichtshof (BGH) 
bislang nicht erhoben. Im Urteil vom 
20.12.20073, auf das sich das OLG be-
ziehen will, unterscheidet der BGH zwi‑ 
schen der Vertreterabsprache in der Wahl‑ 
leistungsvereinbarung und einer davon 
zu trennenden individuellen Stellvertre
terabrede. Die in der Wahlleistungsver-
einbarung enthaltene Absprache zur 
Stellvertretung durch ständige ärztliche 
Vertreter darf nach Auffassung des BGH 
nur für unvorhergesehene Verhinderungs-
fälle gelten, unbenommen bleibt es, dar-

über hinaus für vorhersehbare – wie auch 
für unvorhersehbare – Verhinderungsfälle 
eine individuelle Vertretervereinbarung 
zu treffen, in der auch andere als die stän-
digen ärztlichen Vertreter als Leistungser-
bringer vereinbart werden können. Nur 
für solche individuellen Vereinbarungen 
verlangt der BGH noch besondere Hin-
weispflichten. Dass der BGH bei wirk-
samer Wahlleistungsvereinbarung und 
der Leistungserbringung durch ständige 
ärztliche Vertreter noch eine zusätzliche 
Information des Patienten darüber einfor-
dert, dass nun dieser konkrete Verhinde-
rungsfall eingetreten ist, ist seinem Urteil 
nicht zu entnehmen. Vielmehr sieht der 
BGH einen ständigen ärztlichen Vertreter 
nach Dienststellung und medizinischer 
Kompetenz kontinuierlich „in engem 
fachlichen Kontakt“ mit dem Wahlarzt,  
so dass „sein Tätigwerden für den Wahl-
leistungspatienten weder überraschend 
noch unzumutbar“ ist4. 

Nichts deutet derzeit also darauf hin, dass 
der BGH bei wirksamer Wahlleistungs
vereinbarung – von der das OLG Braun-
schweig ja ausgeht – noch eine zusätz-
liche Information, quasi eine erneute 
Vereinbarung der Stellvertretung durch 
ständige ärztliche Vertreter fordern 
würde. Richtig ist allerdings, dass der 
BGH in dem Urteil Anforderungen an 
eine – nicht mit der Vertretung durch 
ständige ärztliche Vertreter in der Wahl-
leistungsvereinbarung zu verwechselnde  
– individuelle Vertreterabrede definiert 
hat5. Um eine solche individuell verein-
barte Stellvertretung ging es im Fall des 
OLG Braunschweig aber nicht. 

Soweit ersichtlich, ist das Urteil des OLG 
Braunschweig rechtskräftig geworden.

Die Entscheidung bezieht sich aus-
drücklich nur auf die vertragsrechtlichen  
Aspekte, das Gericht klammert den Be-
reich des zivilrechtlichen Deliktsrecht, 
der sog. unerlaubten Handlung (§ 823 ff  
BGB) ausdrücklich aus. Nicht Gegen-

3 	 BGH, Urteil v. 20.12.2007, Az. III ZR 144/07,  
www.bda.de/service-recht/rechtsfragen/ 
urteilssammlung-public.html 

4 	 siehe BGH, Urteil v. 20.12.2007, a. a. O.

5 	 Biermann E, Bock R.-W., Ulsenheimer K: 
Wahlleistungen – Update, Anästh Intensivmed 
2008;49:654-662
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stand des Urteils ist auch die strafrecht-
liche Betrachtung der Wirksamkeit einer 
Einwilligung des Patienten. Das OLG 
Braunschweig betrachtet nur die „Be-
handlungsvertragswidrigkeit“, die darin 
liegt, dass „die … vertraglich vereinbarten 
Voraussetzungen des Vertretungsfalles“ 
nicht vorlagen, so dass dem Patienten we-
gen der Verletzung des Behandlungsver-
trages ein Anspruch auf Schadensersatz 
einschließlich Schmerzensgeld zusteht 
– dies vor allem wegen der Verletzung 
der Informationspflicht, obwohl ein Be-
handlungsfehlervorwurf nicht mit Erfolg 
geltend gemacht werden konnte und ob-
wohl der Patient über das Risiko, das sich 
verwirklichte, aufgeklärt worden war. Es 
hätte der Patientin rechtzeitig mitgeteilt 
werden müssen, dass der Vertretungsfall 
vorliegt, damit sie sich überlegen kann, 
wie sie darauf reagieren möchte. Im kon-
kreten Fall hätten die Beklagten also dar-
legen und notfalls beweisen müssen, dass 
der unvorhergesehene Verhinderungsfall 
vorlag. 

Konsequenzen für die Praxis?
Die tägliche Praxis im Krankenhausbe-
trieb droht das Urteil indes zu überfor-
dern. Denn wer vorsichtig verfahren will, 
wird den Patienten nicht nur rechtzeitig 
über den Fall der unvorhergesehenen 
Verhinderung unterrichten müssen, son-
dern muss zugleich die Einwilligung 
des Patienten in die Leistungserbringung 
durch den Stellvertreter einholen – und 
dokumentieren. Dies alles zu einem Zeit-
punkt, der von der Rechtsprechung nicht 
näher definiert wird, aber in dem der 
Patient zumindest noch fähig sein muss, 
solche Erklärungen wirksam abzugeben. 

Allerdings – dies ist wichtig – betont das 
OLG, dass es im konkreten Fall keine 
„ausdrückliche zusätzliche Erklärung“ 
der Patientin gegeben habe, dass sie auf 
ihren Informationsanspruch verzichtet. 
In der Literatur6 wird deshalb empfoh-
len, die Wahlleistungsvereinbarung um 
den Zusatz zu ergänzen, dass der Pati-
ent vorab auf sein – nach Auffassung des 
OLG Braunschweig bestehendes – Recht 
verzichtet, über den Verhinderungsfall 
informiert zu werden, verknüpft mit der 
Erklärung, dass der Patient einer Be-
handlung durch andere Ärzte, wenn der 

ständige Vertreter nicht zur Verfügung 
steht, zustimmt, in diesem Fall aber keine 
Wahlarztvergütung zahlt – es sei denn, 
es wäre darüber hinaus eine individuelle 
Vertretervereinbarung wirksam zustande 
gekommen. 

Individuell vereinbarte Stellvertretung
Was aber gilt im Fall der individuell 
vereinbarten Stellvertretung, wenn der 
vereinbarte Leistungserbringer nicht zur 
Verfügung steht? Dem Urteil des OLG 
Braunschweig entsprechend müsste unter 
vertragsrechtlichen Aspekten dieser Ver-
hinderungsfall dem Patienten so rechtzei-
tig mitgeteilt werden, dass er sich die für 
ihn daraus zu ziehenden Konsequenzen 
noch überlegen kann. Denn bei einer in-
dividuell ausgehandelten Absprache über 
die Vertretung wird der Patient erst recht 
von der Leistungserbringung durch die 
vereinbarte Person ausgehen. Ob auch 
im Fall der individuell vereinbarten Stell-
vertretung eine Vereinbarung, dass der 
Patient bei Verhinderung des vereinbarten 
Leistungserbringers auf die Information 
über die Verhinderung verzichtet und 
mit dem Tätigkeitwerden eines anderen 
Arztes einverstanden ist, dafür aber nicht 
das Wahlleistungsentgelt entrichtet, aus-
reicht, hatte die Rechtsprechung bisher 
noch nicht zu beurteilen. Entschieden 
hatte der BGH in dem oben angesproche-
nen Urteil7 nur, dass der Patient bei vor-
hersehbarer Verhinderung des Wahlarz-
tes rechtzeitig zu informieren ist mit der 
Option, anschließend eine individuelle 
Stellvertreterregelung zu vereinbaren. 

Zahlung des Honorars unbeachtlich
Nur nebenbei: Dass der Patient die Rech-
nung anstandslos bezahlte, obwohl die 
Komplikationen und die Tatsache, dass 
nicht der Wahlarzt persönlich tätig wurde, 
bekannt waren, ist nach Auffassung des 
OLG Braunschweig – anders allerdings 
das OLG Köln8 – unerheblich. In der Zah-
lung liege keine „konkludente nachträgli-
che Billigung der Behandlersubstitution“ 
– anders allenfalls dann, wenn der Patient 
auf die Information über den Verhinde-
rungsfall zuvor verzichtet hat. 

Strafrechtlicher Aspekt
Nicht Gegenstand der zivilrechtlichen 
Urteile war die Frage, wie die Auswechs-

lung des Leistungserbringers unter dem 
strafrechtlichen Aspekt einer möglicher-
weise rechtswidrigen Körperverletzung 
wegen eventuell unwirksamer Einwilli-
gung zu beurteilen ist. Im Ausgangspunkt 
ist auch strafrechtlich die Einwilligung 
des Wahlleistungspatienten auf einen 
bestimmten Leistungserbringer bezogen. 
Insofern ist auch unter strafrechtlichen 
Aspekten die Information über einen Aus-
tausch des Leistungserbringers erforder-
lich. Aber dazu dürfte ausreichend sein, 
wenn der Patient diesem ihm mitgeteilten 
Austausch nicht widerspricht. Honorar-
rechtlich hat diese billigende Entgegen-
nahme des Austauschs des Behandlers 
zwar nicht die gebührenrechtliche Folge, 
dass Wahlleistungsentgelte abgerechnet 
werden können, doch delikts- und straf-
rechtlich liegt darin die Zustimmung zum 
Wechsel des Leistungserbringers – dem 
Zustimmenden geschieht insoweit kein 
„Unrecht“, das deliktsrechtlich oder straf-
rechtlich zu ahnden wäre. 

Soweit eine Einwilligung nicht oder 
nicht rechtzeitig eingeholt werden kann, 
kommt delikts- und strafrechtlich auch 
eine Rechtfertigung nach den Grund
sätzen der mutmaßlichen bzw. hypothe-
tischen Einwilligung in Betracht. 

Fazit
Es bleibt unerfindlich, warum die von 
der Patientin für den unvorhergesehenen 
Vertretungsfall erteilte Einwilligung in die 
Behandlung durch namentlich benannte 
Vertreter in der Wahlleistungsverein-
barung nicht ausreichend sein soll; die 
Unterscheidung des OLG zwischen der 
Kenntnisnahme der Namen möglicher 
Vertreter und der Vereinbarung einer 
Stellvertretung ist abzulehnen. Abzuwar-
ten bleibt aber, wie der BGH, wenn ein 
vergleichbarer Fall an ihn herangetragen 
wird, den Sachverhalt beurteilt.

6 	 s. z.B. Clausen T., Umstrittenes Urteil des OLG 
Braunschweig: Konsequenzen für Klinik und Chef-
arzt! Chefärzte Brief, 7/2014, S. 3

7 	 BGH, Urteil v. 20.12.2007, Az. III ZR 144/07, 
http://www.bda.de/service-recht/rechtsfragen/
urteilssammlung-public.html

8 	 OLG Köln, Urteil v. 12.10.1995, Az. 5 U 234/94, 
VersR 1997, 115
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Neuer Musterprozess des BDA:
Verordnungsfähigkeit Qutenza

Ass. iur. Evelyn Weis, Nürnberg 
Elmar Mertens, Aachen

Bei dem Sozialgericht Hannover hat 
eine Krankenversicherung gegen die 
Prüfungsstelle Wirtschaftlichkeitsprü-
fung (KV Niedersachsen) Klage einge-
reicht. Was war geschehen? 
Ein Anästhesist verordnete in den Jahren 
2011/2012 bei mehreren Patienten im 
Rahmen der vorgesehenen Indikation 
das Präparat „QUTENZA 179mg kutanes 
Pflaster“. Das Präparat besteht aus ei-
nem kutanen Pflaster mit dem verschrei-
bungspflichtigen Wirkstoff Capsaicin 
und einem nicht verschreibungspflich-
tigen Reinigungsgel zur nachfolgenden 
Reinigung der Hautoberfläche nach An-
wendung des Pflasters.

Nach Ansicht der klagenden Kranken-
versicherung führt die Kombination ei-
nes verschreibungspflichtigen Pflasters 
mit einem nicht verordnungsfähigen 
Reinigungsgel dazu, dass das komplette 
Präparat nicht zu ihren Lasten verord-
nungsfähig ist. Der Prüfungssausschuss 
lehnte den Antrag der Krankenversiche-
rung mit Bescheid vom 25.06.2014 ab, 
weil weder ein Verordnungsausschluss 
noch eine Verordnungseinschränkung 
besteht. Gegen diesen Bescheid hat die 
Krankenversicherung Klage erhoben, 
und der Anästhesist wurde zu dem Ver-
fahren beigeladen.

Da es sich bei der Verordnungsfähigkeit 
von Qutenza um eine grundsätzliche 
Frage handelt, die für eine Vielzahl von 
Anästhesisten/Schmerztherapeuten von 
Bedeutung ist, unterstützt der BDA das 
Verfahren finanziell über die Sozialge-
richtsrechtsschutzversicherung für BDA-
Mitglieder. Wir werden über den Fort-
gang des Verfahrens berichten.

BDAktuell JUS-Letter 
Alle bisher erschienenen BDAktuell  
JUS-Letter sind auf der BDA-Homepage ab-
rufbar:  www.bda.de/service-recht/rechts-
fragen/jusletter/aktueller-jahrgang.html

EuGH: Abgabe von Medika-
menten durch ermächtigte Ärzte 
– Umsatzsteuerpflicht?

Daniel Pfofe, Gerlingen*

Nach einem Urteil des EuGH vom 
13.03.2014 (Az. C-366/12) ist die Abgabe 
von Zytostatika durch ermächtigte Ärzte 
im Rahmen einer ambulanten Behand-
lung im Krankenhaus nur dann steuer-
frei, wenn diese Abgabe in tatsächlicher 
und wirtschaftlicher Hinsicht nicht von 
der ärztlichen Heilbehandlung getrennt 
werden kann. 

Der Fall
Die Klägerin ist ein Klinikum in Form 
einer gemeinnützigen Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung. Diese betreibt ein 
Krankenhaus und verfügte in den Jahren 
2005 und 2006 über eine Ermächtigung 
nach § 116a SGB V. Sie war daher be-
rechtigt, neben stationären auch ambu-
lante Behandlungen durchzuführen. Die 
ambulant behandelnden Ärzte waren 
zu diesem Zweck zur Teilnahme an der 
vertragsärztlichen Versorgung der Versi-
cherten gem. § 116 SGB V ermächtigt. 
Die ambulante Behandlung bezog sich 
unter anderem auf die Verabreichung 
von in der krankenhauseigenen Apo-
theke hergestellten individuell auf die 
Patientenbedürfnisse abgestimmten Me
dikamenten. Die Verabreichung der Me-
dikamente war, soweit im Rahmen der 
stationären Behandlung erfolgt, mehr-
wertsteuerfrei. Dies war unstreitig. Das 
Klinikum behandelte jedoch auch die 
Verabreichung der Medikamente im 
Rahmen der ambulanten Behandlungen 
durch im Krankenhaus selbständig tätige 
Ärzte als mehrwertsteuerfrei. Dies sah 
das Finanzamt anders. 

Der EuGH folgte im Ergebnis dem be-
klagten Finanzamt. Er begründete dies 
wie folgt: 
Aus Artikel 13 Teil A Absatz 1 b und c 
der 6. EG-Richtlinie ergebe sich die 

Umsatzsteuerfreiheit von ärztlichen Be
handlungsleistungen. Diese Umsatz-
steuerbefreiung stelle eine Ausnahme 
vom Grundsatz der Umsatzsteuerpflich-
tigkeit von Dienstleistungen dar. Rege-
lungen zur Umsatzsteuerbefreiung wä-
ren jedoch, wie sonstige Ausnahmen im 
Gesetz, eng auszulegen. Artikel 13 Teil 
A Absatz 1 b würde sich für den vorlie-
genden Fall von Artikel 13 Teil A Absatz 
1c der 6. Richtlinie rechtserheblich un-
terscheiden. Absatz 1b befreie Heilbe-
handlungen sowie damit eng verbun-
dene Umsätze, die von Krankenhäusern 
durchgeführt beziehungsweise bewirkt 
würden. Absatz 1c hingegen befreie 
ärztliche Heilbehandlungen ohne da-
mit eng zusammenhängende Umsätze 
einzuschließen. Somit käme es im letz-
teren Fall entscheidend auf Folgendes 
an: Ist die Abgabe von Medikamenten 
als mit der ärztlichen Heilbehandlung 
in tatsächlicher und in wirtschaftlicher 
Hinsicht von der Erbringung der ärztli-
chen Heilbehandlung als trennbar anzu-
sehen? Für den vorliegenden Fall hat das 
der EuGH verneint. Zum einen würden 
dem Patienten die humanmedizinische 
Behandlung durch den ambulant täti-
gen ermächtigten Arzt zuteil und zum 
anderen die Abgabe von Arzneimitteln 
durch die Krankenhausapotheke des 
Klinikums, was der Annahme entgegen-
stünde, dass diese Leistungen in tatsäch-
licher und in wirtschaftlicher Hinsicht 
untrennbar wären. 

Fazit 
Wenn im ambulanten Bereich Leistun-
gen erbracht werden, die nicht unmit-
telbar als ärztliche Heilbehandlungen 
anzusehen sind, kommt es für deren 
umsatzsteuerliche Behandlung im We-
sentlichen darauf an, ob sie in tatsäch-
licher und wirtschaftlicher Hinsicht als 
untrennbar von der Erbringung ärztlicher 
Heilbehandlungen anzusehen sind. An-
sonsten sind diese zusätzlich erbrachten 
Leistungen nicht von der Umsatzsteuer 
befreit.

* 	 Rechtsanwalt/Steuerberater, Partner der metax, 
Kanzlei Stuhlmüller & Partner, Gerlingen
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